
Am l(öllnischen Parl( 1 , 1ou9 Berlin . Germany

Sa m melbestätigu ng
über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge im Sinne des §10b des Einkommensteuergesetzes

an eine der in § 5 Abs.1 Nr. 9 des l(örperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften,

Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

-J,{ams und Amchdft
des Zuwendenden: Herrn

Wolfgang Sandt

Bu rgsteige 8

87674 Ruderatshofen

Gesamtbetrag der Zuwendung

in Ziffern: **t.775,00 EUR in Buchstaben: Eintausendsiebenh u n dertfü nfu ndsiebzig

Zeitraum der 5am melbestätigu ng: 01. 01. 2419 - 31.12.2019

Spender-Nr. ßA7299

Wir sind wegen Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffent-
Iichen Gesundheitspfl ege nach der Anlage zum l(örperschaftsteuerbescheid

des Finanzamtes für l(örperschaften l,Beilin,27167215244j vom 27.08.2019 für
den letzten Veranlagungszeitraum 2017 nach § 5 Abs. 'r Nr. 9 des l(örperschafts-

steuergesetzes von der l(örperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des 6ewerbe-
steuergesetzes von deI 6ewerbesteuer befreit. Es wird bestätigt, dass die
Zuwendung nur zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der

öffentlichen Gesundheitspflege verwendet wird. Es wird bestätigt, dass über die

in der Gesamtsumme enthaltenen Zuwendungen keine weiteren Bestätigungen,

weder formelle Zuwendungsbestätigungen noch Beitragsquittungen o. ä., aus-
gestellt wurden und werden. 0b es sich um den Verzicht von Aufwendungen
handelt, ist der Anlage zur Sammelbestätigung zu entnehmen.

Diese Zuwendungsbestätigung wird It. Genehmigung vom 08.06.2005 des

Finanzamtes für l(örperschaften I Berlin, StNt. 27 I 6721 52443, a utomatisch

erstellt und ist ohne 0riginalunterschrift gültig.

Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungs-

bestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in
der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecl(en

verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 1ob Abs. k ESIG,

§ 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr. 5 Gewstc). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis

für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das

Datum des Freistellungsbescheldes länger als 5 lahre bzw. das Datum der

Feststellun g der Ei nha ltu ng der satzu ngsmä ßigen Vora ussetzungen nach

§ 6oa Abs. t A0 länger als j lahre seit Ausstellung des Bescheides zurückllegt
(§ 63 Abs. 5 A0).

Berlin,
<-
lu--

12.O2.2020

*+,<
Florian Westphal, Geschäftsführer


